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RS OGH 1985/10/15 4Ob368/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1985

Norm

ZPO §395

Rechtssatz

Eine Säumnis der Parteien liegt nicht vor, wenn beide Parteien in der Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung

anwesend waren, dort die beklagte Partei ein Anerkenntnis abgegeben und sodann beide Parteien weiterverhandelt

haben.
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